
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1988/12/20 2Ob64/88,
2Ob69/93, 2Ob57/94, 2Ob2266/96s,

2Ob17/99k, 2Ob183/04g, 2Ob63/06p,
2Ob59

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1988

Norm

ASVG §332 C

Rechtssatz

Die sachliche Kongruenz ist zu bejahen, wenn der Ausgleichszweck des Sozialversicherungsanspruches und des

Schadenersatzanspruches identisch sind; die sachliche Kongruenz dieser beiden Ansprüche ist zu bejahen, wenn sie

darauf abzielen, denselben Schaden zu decken.
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